
	
	

Gebührenordnung	für	Psychologische	Psychotherapeuten	und	Kinder-	und	
Jugendlichenpsychotherapeuten	(GOP)	Stand	2016	

	
Nr.	 Beschreibung	 Punkte	 1,8-facher	

Satz	
2,3-facher	
Satz	

	
75	

 
Ausführlicher schriftlicher Krankheits- u. Befundbericht (einschließlich 
Angaben zur Anamnese, zu dem/n Befund/en zur epikritischen Bewertung 
u. ggf. zur Therapie. Die Befundmitteilung oder der einfache Befundbericht 
ist mit der Gebühr für die zugrundeliegende Leistung abgegolten.  
 

130	 	 17,43	€	

	
80	

 
Schriftliche gutachtliche Äußerung, dazu gehören Gutachten für 
Rentenversicherungsträger, Berufsgenossenschaften, Gerichte etc., 
Krankheits- u. Befundberichte sind ausschließlich nach Ziffer 75 
abzurechnen.  
 

300	 	 40,22	€	

	
808	

 
Einleitung oder Verlängerung der tiefenpsychologisch fundierten oder 
analytischen Psychotherapie, einschließlich Antrag auf Feststellung der 
Leistungspflicht im Rahmen des Gutachterverfahrens, ggf. einschließlich 
Besprechung mit dem nichtärztlichen Psychotherapeuten. Anmerkung: Die 
Leistung nach Nr. 808 kann analog auch für Verhaltenstherapie 
herangezogen werden.  
 
 

400	 	 53,62	€	

	
855	

 
Anwendung u. Auswertung projektiver Testverfahren (z.B. Rorschach-
Test, TAT) mit schriftlicher Aufzeichnung insgesamt. Anmerkung: nur 
einmal je Sitzung berechnungsfähig.  
 

722	 75,75	€	 	

	
856	

 
Anwendung u, Auswertung standardisierter Intelligenz u, 
Entwicklungstests (Staffeltest oder HAWIE(K), IST/Amthauer, Bühler-
Hetzer, Binet-Simon, Kramer) mit schriftlicher Aufzeichnung, nur einmal je 
Sitzung berechnungsfähig, insgesamt  
 

722	 75,75	€	 	

	
857	

 
Anwendung u, Auswertung orientierender Testuntersuchungen (z.B. 
Fragebogentest nach Eysenck, MPQ oder MPI, Raven-Test, Sceno-Test, 
Wartegg-Zeichentest, Haus-Baum-Mensch, mit Ausnahme des sog. 
Lüscher-Tests), nur einmal je Sitzung berechnungsfähig, insgesamt 
 

116	 	 19,90	€	

	
860	

 
Erhebung einer biographischen Anamnese unter 
neurosenpsychologischen Gesichtspunkten mit schriftlicher Aufzeichnung 
zur Einleitung u. Indikationsstellung bei tiefenpsychologisch fundierter u. 
analytischer Psychotherapie, auch in mehreren Sitzungen, nicht neben Nr. 
835 berechnungsfahig. Die Nr. 860 ist im Behandlungsfall nur einmal 
berechnungsfähig.  
 

920	 	 123,34	€	

861	 Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, Einzelbehandlung, Dauer 
mind. 50 Min.  
 

920	 	 92,50	€	

	


